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genügen fchon zwei grofse Räume mit Hof und Garten, einer Kochgelegenheit, einer

Bedürfnifs-Anftalt und einem Baderaum, um 60 und mehr Kindern zweckmäfsige Auf-

nahme zu gewähren.

Als Mobiliar find Tifche mit Stühlen oder Bänken zum Arbeitsplatz für die

Kinder, einige Schränke zur Autbewahrung der Bücher, Vorlagen und Spielgeräthe,

fo wie einige Werkzeuge, Schnitz- und Hobelbank u. dergl. erforderlich.
Die Knabenhorte haben als Handarbeitfchulen (Sl'o'ja'8chulen) befonders in

Schweden grofse Verbreitung gefunden. Eine der älteften Anlagen Hi die Knaben—

Arbeitsanf’talt zu Darmftadt‚ die, im jahre 1828 gegründet, jetzt 400 Knaben be-

fchäftigt.

d) Ferien-Colonien.

Die Ferien—Colonien, welche im Auslande, z. B. in Dänemark, fchon feit

längerer Zeit beftanden, find im jahre 1876 von Bz'on in Zürich für die Schweiz

eingeführt und feitdem, befonders unter Mitwirkung Varrentraßp’s‚ fchnell und all-

gemein in Deutfchland und Oef’cerreich, fo wie auch in anderen Ländern verbreitet

worden.

Sie haben den Zweck, die Nachtheile, welche die Kinder armer Eltern während

der Anflrengung der fchulpflichtigen Zeit durch mangelhafte Wohnungs— und Er-
nährungsverhältniffe erleiden, dadurch auszugleichen, dafs die Kinder während der

Sommerferien, in der Regel alfo auf eine Dauer von 4 Wochen, auswärts in gefunder

Luft, im Walde, im Gebirge oder an der Seeküfte in Pflege gegeben werden. Die

Kinder werden entweder unter Aufficht von Lehrern und Lehrerinnen fortgefchickt,

oder fie werden, was in neuerer Zeit der Kofienerfparnifs halber und mit fonftigem

guten Erfolge viel verfucht worden ift, bis zu einer Anzahl von je 30 einem ver-

heiratheten Lehrer auf dem Lande zur Beauffichtigung überwiefen. In ihrem zeit-

weiligen Aufenthaltsorte find die Kinder entweder in gefehloffener Colonie in einem

Gafthaufe untergebracht, oder fie wohnen getrennt bei anderen Familien, fo dafs fie

nur zu den gemeinfamen Spielen und Spaziergängen zufammenkommen.
Die vorzüglichen Erfolge diefer Erholungszeit für die Kinder in gefundheitlicher

und fittlicher Beziehung find unzweifelhaft nachgewiefen; in erfierer Beziehung find

befonders eine verfiärkte Zunahme des Körpergewichtes, verbefferte Blutbildung und

Hebung der allgemeinen Körperkraft durch exacte Unterfuchungen, Wägung und

Meffung‚ fett gefiellt worden.

Die Ferien-Colonien verdanken ihre Unterhaltung lediglich der privaten Wohl-

thätigkeit; fie find jedoch, je länger je mehr, auch Seitens der Behörden anerkannt

und z. B. Seitens der Eifenbahn- und DampffchiffVerwaltungen durch Gewährung

ermäfsigter Fahrpre1fe fiir die Kinder unterftützt worden.

Zu eine1 Befchreibung der baulichen Anordnung und Einrichtung bietet eine

FerienColonie naturgemäfs keinen Anlafs, es genügt, wenn die Kinder den allgemein

geltenden gefundheitlichen Regeln entfprechend untergebracht und verpflegt werden.

Neuerdings hat man jedoch den gewifs nachahmenswerthen Verfuch gemacht, ent-

weder einen verfügbaren Theil einer in befonders freier und waldiger Umgebung

liegenden, anderen Zwecken dienenden Pflegeanftalt zeitweife zur Aufnahme einer

Ferien—Colonie nutzbar zu machen oder der Ferien—Colonie ein eigenes Heim zu

fchaffen und diefes für die frei bleibende Zeit und zugleich für den Nothfall ander—

weitig, z. B. als Kriegs«l.azareth‚ zur Verfügung zu halten.
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Als Beifpiel der erfteren Art wird auf die Mittheilung über das Reconvales—

centen-Haus »Lovifa« (Art. 85, S. 74) hingewiefen; die letztere Anordnung ift in

Budapeft zur Ausführung in Vorbereitung“).

5. Kapitel.

Findel- und Waifenhänfer.

. Die Findel— und Waifenhäufer, auch Kinder-Afyle und Afyle für verlaffene

Kinder genannt, find eben fo, wie die vorbefchriebenen Anfialten, zur Pflege und

Erziehung der Kinder bettimrnt, jedoch mit dem wefentlichen Unterfchiede, dafs fie

in der Regel den Kindern fo lange, bis diefe zum Eintritt in einen Lebensberuf

befähigt find, dauernden Aufenthalt gewähren.

a) Findelhäufer.

Die Findelhäufer find fehr frühzeitig, befonders auf Anlafs der katholifchen 15°-

Kirche, errichtet worden — erf’cmals nachweisbar in Mailand 787 — zu dem Zwecke. zwed"

die Kinder, und namentlich die neugeborenen, gegen gefährliche Ausfetzung und

gegen Mord zu fchützen; fie haben fich jedoch, trotz ihrer anfänglichen grofsen

Verbreitung, auf die Dauer, und befonders in protef’tantifchen Ländern, nicht be—

haupten können.

Wenn auch der grofse Nutzen, welcher durch die Verminderung der Kinder— 1-,x.

fierblichkeit erwächst, unbef’treitbar ift, fo wird andererfeits mit Recht hervorgehoben Bedenkengegen

und durch die Erfahrung bewiefen, dafs fich in Folge des Beflehens der Findelhäufer Findelhäufen

die Sittlichkeit der Bevölkerung verfehlechtert und der Familienfinn vermindert; über—

dies ift im Durchfchnitt die Sterblichkeit in den Findelhäufern eine fehr grofse, das

erzieherifche Ergebnifs ein wenig günf’tiges und die zu Lafien der Allgemeinheit zu _

übernehmende Ausgabe eine übermäfsig hohe.
Im Allgemeinen ging man früher von der Anficht aus, dafs den Eltern der ausgefetzten Kinder

nicht nachgeforfcht werden dürfe. In Frankreich und in Italien ifi man fogar dahin gekommen, die Kinder

ohne weitere Angaben durch einen in Form einer Drehlade hergeftellten Aufnahme-Schalter der Anfialt

übergeben zu laffen. Die aus diefer allzu grofsen Erleichterung folgende Steigerung des Ausfetzens iii

alsdann durch Abfchaflung der Drehlade (in Paris 1865), durch Controle der Uebergabe der Kinder

und namentlich durch Einfchränken der Findelhäufer und Verfchicken der Kinder in auswärtige Pfleg-

ftätten wieder vermindert werden.

In Italien, wo die Drehladen vielfach im Gebrauch geblieben find, bezifferte man 1882 die Zahl

der Findelhäul'er auf 118 und die Zahl der auf öffentliche Kofien verpflegten Kinder auf 140000, von

denen 92 000 in Familien oder bei Ammen untergebracht waren; fchätzungsweife wurde angenommen,

dafs von je rooo ausgefetzten Kindern 34 ehelich geboren waren.

In Rußland haben die Findelhäufer ebenfalls ihren Befiand behauptet. Befondere Erwähnung

verdienen die großartigen Anflalten zu St. Petersburg und Moskau, deren Pfleglingsziffer auf 50000, bezw.

40000 angegeben wird. Die Kinder werden zumeifi: ohne Nachforfchung über ihre Herkunft aufge-

nommen, in der Anflalt etwa 4 bis 6 Wochen verpflegt und dann auf dem Lande untergebracht; man

glaubt, dafs unter 5 ausgefetzten Kindern je eines ehelicher Geburt ift.

In Deutfchland if’t nicht nur die Strafbarkeit der Kinderausfetzung, fondern im 152.

gröfsten Theile des Reiches auch die Verpflichtung des Vaters zur Unterhaltung der Amg°‘

'”) Siehe auch: Haus des Vereins für Ferienkolonien in Lübeck auf der Priwall-Halbinfel bei Travemünde. Baugwks-

Ztg. 1884, S. 502.


